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Zum Auslagenersatz für eine Chipkarte
Eine privat krankenversicherte Patientin 
beschwert sich bei der zuständigen Lan-
desärztekammer (LÄK) über die Rech-
nung eines Orthopäden. Sie habe für eine 
siebenmalige MRT-Therapie ihres Knie-
gelenkes neben der jeweiligen Gebühr 
für die Behandlung einen Betrag von 
270 Euro für eine Chipkarte bezahlen 
müssen. Diese habe eine Arzthelferin vor 
jeder Behandlung herausgesucht und mit 
der Karte das MRT-Gerät in Gang gesetzt.

Der Orthopäde hat dies in seiner Stel-
lungnahme an die LÄK bestätigt und mit-
geteilt, dass die Chipkarte mit den indivi-
duellen Behandlungsdaten der Patientin 
zunächst von der Herstellerfirma des 
 Gerätes für die vorgesehene Behandlungs-
anzahl hergestellt und dann an die Praxis 
gesandt wird. Hierfür hat die Firma der 
Praxis den oben genannten Betrag berech-
net. Aufgrund der Gerätekonstruktion 
funktioniert das Gerät laut dem Hersteller 

nur mit der Chipkarte. Gemäß § 4 Abs. 3 
GOÄ sind mit den Gebühren unter ande-
rem die Kosten für die Anwendung von In-
strumenten und Apparaten abgegolten, 
sofern nicht in dieser Verordnung etwas 
anderes bestimmt ist. Hat der Arzt ärzt -
liche Leistungen unter Inanspruchnahme 
Dritter, die nach dieser Verordnung selbst 
nicht liquidationsberechtigt sind, erbracht, 
so sind die hierdurch entstandenen Kos-
ten ebenfalls mit der Gebühr abgegolten.

Gemäß § 10 Abs. 1 GOÄ können neben 
den für die einzelnen ärztlichen Leistun-
gen vorgesehenen Gebühren als Aus -
lagen nur die Kosten für diejenigen Arz-
neimittel, Verbandmittel und sonstigen 
Materialien, die der Patient zur weiteren 
Verwendung behält oder die mit einer 
einmaligen Anwendung verbraucht sind, 
berechnet werden, soweit in Abs. 2 nicht 
anderes bestimmt ist (Letzteres traf im 
vorliegenden Fall nicht zu). Die LÄK ent-

schied im vorliegenden Fall, dass die 
Chipkarte nicht als Auslagenersatz nach 
§ 10 GOÄ berechnungsfähig ist. Zur Be-
gründung führte sie aus, dass es sich nach 
ihrer Beurteilung bei der Chipkarte um 
Kosten für die Anwendung von Appara-
ten gemäß § 4 Abs. 3 GOÄ handelt, die mit 
den Gebühren abgegolten sind. Hierzu 
ist auch in der GOÄ nichts anderes be-
stimmt, da die Voraussetzungen für einen 
Auslagenersatz gemäß § 10 GOÄ nicht er-
füllt sind: Selbst wenn man bei der Chip-
karte hypothetisch von einem sonstigen 
Material ausginge, hatte die Patientin die-
se weder zur weiteren Verwendung behal-
ten noch war diese mit einer einmaligen 
Anwendung verbraucht. Zudem war der 
Hersteller der Karte nach der GOÄ nicht 
liquidationsberechtigt, sodass auch unter 
diesem Aspekt die Kosten der Chipkarte 
 gemäß § 4 Abs. 3 GOÄ mit den Gebühren 
abgegolten sind. Dr. med. Stefan Gorlas
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